
 

Auftragsverarbeitungsvertrag 

nach Art 28 Abs. 3 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 

 

Präambel  
Zwischen der Ultraschall-Akademie der DEGUM GmbH (Auftragnehmer) und den Kursveranstaltern 

(Auftraggeber) kommt durch Nutzung des „DEGUM Kursportals“ und Einstellen eines Kurses auf 

diesem Portal ein Nutzungsvertrag unter Einbeziehung der AGB (Hauptvertrag) zustande.  

Teil der Durchführung des Hauptvertrags ist die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Sinne 

der Datenschutzgrundverordnung. Zur Erfüllung der Anforderungen der DSG-VO schließen die Parteien 

den nachfolgenden Vertrag.  

§ 1 Anwendungsbereich  
(1) Die Zusammenarbeit der Parteien nach Maßgabe des Hauptvertrages bringt es mit sich, dass der 

Auftragnehmer Zugriff auf personenbezogene Daten des Auftraggebers (Auftraggeberdaten) 

erhält und diese ausschließlich im Auftrag und nach Weisung des Auftraggebers im Sinne von 

Art. 4 Nr. 8 und Art. 28 DS-GVO verarbeitet. 

 

(2) Dieser Vertrag findet auf alle Tätigkeiten Anwendung, bei denen Mitarbeiter des 

Auftragnehmers oder durch ihn beauftragte Unterauftragnehmer (Subunternehmer) 

personenbezogene Daten des Auftraggebers verarbeiten. 

§ 2 Gegenstand und Dauer der Auftragsdatenverarbeitung 
(1) Gegenstand des Vertrages sind die Rechte und Pflichten der Parteien im Rahmen der 

Leistungserbringung gemäß den AGB über das Kursportal (Hauptvertrag), insbesondere § 3 der 

AGB, soweit eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch den Auftragnehmer als 

Auftragsverarbeiter für den Auftraggeber als Verantwortlicher gemäß Art. 28 DSGVO erfolgt. 

Dies umfasst alle Tätigkeiten, die der Auftragnehmer zur Erfüllung des Auftrags erbringt und die 

eine Auftragsverarbeitung darstellen, insbesondere die Erstellung der Teilnahmeurkunden und 

Versand an die Kursteilnehmer*innen. Dies gilt auch, sofern der Auftrag nicht ausdrücklich auf 

diesen Vertrag, zur Datenverarbeitung verweist.   

 

(2) Die Dauer der Verarbeitung richtet sich nach der tatsächlichen Verarbeitung 

personenbezogener Daten des Auftraggebers durch den Auftragnehmer, entsprechend des 

Vertragsgegenstands nach § 2 Abs. 1. Dieser Vertrag wird für die Dauer der Nutzung des 

Kursportals geschlossen und gilt in der Regel für den jeweils eingestellten Kurs, sofern sich aus 

den Bestimmungen dieses Vertrages nicht darüberhinausgehende Verpflichtungen ergeben.  

 

 



§ 3 Art und Zweck der Verarbeitung, Art der personenbezogenen Daten und 

Kategorien betroffener Personen 
(1) Die Art der Verarbeitung umfasst alle Arten von Verarbeitungen im Sinne der DSGVO zur 

Erfüllung des Auftrags. 

 

(2) Die Datenverarbeitung betrifft folgende Daten der Betroffenen: 

 

• Vor- und Nachname (ggf. Titel) 

• Postanschrift/ Geschäftssitz 

• E-Mail-Adresse 

 

(3)  Kategorien der betroffenen Personen: Kursteilnehmer*innen 

§ 4 Verantwortlichkeit und Verarbeitung auf dokumentierte Weisungen  
(1) Der Auftraggeber ist im Rahmen dieses Vertrages für die Einhaltung der gesetzlichen 

Bestimmungen der Datenschutzgesetze, insbesondere für die Rechtmäßigkeit der 

Datenweitergabe an den Auftragnehmer sowie für die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung 

allein verantwortlich (»Verantwortlicher« im Sinne des Art. 4 Nr. 7 DS-GVO).  

 

(2) Die Weisungen werden anfänglich durch den Hauptvertrag festgelegt und können vom 

Auftraggeber danach in schriftlicher Form oder in Textform durch einzelne Weisungen geändert, 

ergänzt oder ersetzt werden (Einzelweisung). Weisungen, die über die vertraglich vereinbarte 

Leistung hinausgehen, werden als Antrag auf Leistungsänderung behandelt.  

 

(3) Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber unverzüglich darauf aufmerksam machen, wenn eine 

vom Auftraggeber erteilte Weisung seiner Meinung nach gegen gesetzliche Vorschriften 

verstößt. Der Auftragnehmer ist berechtigt, die Durchführung der entsprechenden Weisung so 

lange auszusetzen, bis sie durch den Verantwortlichen beim Auftraggeber bestätigt oder 

geändert wird. 

 

§ 5 Technische und organisatorische Maßnahmen zur Sicherheit der 

Verarbeitung gemäß Art. 32 DS-GVO  

(1) Der Auftragnehmer wird in seinem Verantwortungsbereich die innerbetriebliche Organisation 

so gestalten, dass sie den besonderen Anforderungen des Datenschutzes gerecht wird. Er wird 

technische und organisatorische Maßnahmen zum angemessenen Schutz der Daten des 

Auftraggebers treffen, die den Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung (Art. 32 DS-

GVO) genügen. Der Auftragnehmer hat technische und organisatorische Maßnahmen zu treffen, 

die die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und Dienste im 

Zusammenhang mit der Verarbeitung auf Dauer sicherstellen. Dabei sind der Stand der Technik, 

die Implementierungskosten und die Art, der Umfang und die Zwecke der Verarbeitung sowie 

die unterschiedliche Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und 

Freiheiten natürlicher Personen im Sinne von Art. 32 Abs. 1 DS-GVO zu berücksichtigen. 

 



(2) Die Verarbeitung erfolgt über Mittwald CM Service GmbH & Co. KG (Mittwald) im Auftrag der 

Ultraschall-Akademie der DEGUM GmbH. Die aktuellen technischen und organisatorischen 

Maßnahmen von Mittwald sind unter folgendem Link einsehbar: https://www.ultraschall-

akademie.de/agb/tom. Der Auftragnehmer stellt klar, dass es sich bei den unter dem Link 

aufgeführten technischen und organisatorischen Maßnahmen lediglich um Beschreibungen 

technischer Art handelt, die nicht als Bestandteil dieses Vertrages anzusehen sind. Dem 

Auftraggeber sind diese technischen und organisatorischen Maßnahmen bekannt und er trägt 

die Verantwortung dafür, dass diese für die Risiken der zu verarbeitenden Daten ein 

angemessenes Schutzniveau bieten. 

 

 

(3) Die technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen dem technischen Fortschritt 

und der Weiterentwicklung. Insoweit ist es dem Auftragnehmer gestattet, alternative adäquate 

Maßnahmen umzusetzen. Dabei darf das Sicherheitsniveau der festgelegten Maßnahmen nicht 

unterschritten werden. Wesentliche Änderungen sind zu dokumentieren.  

§ 6 Pflichten des Auftragnehmers 
(1) Der Auftragnehmer darf Daten von betroffenen Personen nur im Rahmen des Auftrages und der 

Weisungen des Auftraggebers verarbeiten außer es liegt ein Ausnahmefall im Sinne des Art. 28 

Abs. 3 lit. a) DSG-VO vor. Der Auftragnehmer informierte den Auftragsgeber unverzüglich, wenn 

er der Auffassung ist, dass eine Weisung gegen anwendbare Gesetze verstößt. Der 

Auftragnehmer darf die Umsetzung der Weisung so lange aussetzen, bis sie vom Auftraggeber 

bestätigt oder abgeändert wird.  

 

(2) Der Auftragnehmer unterstützt, soweit vereinbart, den Auftraggeber im Rahmen seiner 

Möglichkeiten bei der Erfüllung der Anfragen und Ansprüche betroffenen Personen gem. Kapitel 

3 der DS-GVO sowie bei der Einhaltung der in Art. 33 bis 36 DS-GVO genannten Pflichten. Der 

Auftragnehmer ist berechtigt, für diese Leistungen eine angemessene Vergütung vom 

Auftraggeber zu verlangen, soweit die Unterstützung nicht aufgrund eines Gesetzes- oder 

Vertragsverstoßes erforderlich wurde. Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber vorab eine 

Kosteninformation zukommen lassen.  

 

(3) Der Auftragnehmer bestätigt, dass ihm die einschlägigen, allgemeinen datenschutzrechtlichen 

Vorschriften bekannt sind. Er beachtet die Grundsätze ordnungsgemäßer Datenverarbeitung 

 

(4) Der Auftragnehmer gewährleistet, dass es den mit der Verarbeitung der Daten des 

Auftraggebers befassten Mitarbeiter und andere für den Auftragnehmer tätigen Personen 

untersagt ist, die Daten außerhalb der Weisung zu verarbeiten. Ferner gewährleistet der 

Auftragnehmer, dass sich die zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten befugten 

Personen zur Vertraulichkeit verpflichtet haben oder einer angemessenen gesetzlichen 

Verschwiegenheitspflicht unterliegen. Die Vertraulichkeits-/ Verschwiegenheitspflicht besteht 

auch nach Beendigung des Auftrages fort. 

 

(5) Der Auftragnehmer unterrichtet den Auftraggeber unverzüglich, wenn ihm Verletzungen des 

Schutzes personenbezogener Daten des Auftraggebers bekannt werden. Der Auftragnehmer 
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trifft die erforderlichen Maßnahmen zur Sicherung der Daten und zur Minderung möglicher 

nachteiliger Folgen der betroffenen Personen und spricht sich hierzu unverzüglich mit dem 

Auftraggeber ab. 

 

(6) Der Auftragnehmer nennt dem Auftraggeber den Ansprechpartner für im Rahmen des Vertrages 

anfallende Datenschutzfragen. 

 

(7) Der Auftragnehmer gewährleistet, seinen Pflichten nach Art. 32 Abs. 1 lit. d) DS-GVO 

nachzukommen und ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung der Wirksamkeit der 

technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der 

Verarbeitung einzusetzen. 

 

(8) Der Auftragnehmer berichtigt oder löscht die vertragsgegenständlichen Daten, wenn der 

Auftraggeber dies anweist und dies vom Weisungsrahmen umfasst ist. Ist eine 

datenschutzkonforme Löschung oder eine entsprechende Einschränkung der 

Datenverarbeitung nicht möglich, übernimmt der Auftragnehmer die datenschutzkonforme 

Vernichtung von Datenträgern und sonstigen Materialien auf Grund einer Einzelbeauftragung 

durch den Auftraggeber oder gibt diese Datenträger an den Auftraggeber zurück, sofern nicht 

im Vertrag bereits vereinbart. In besonderen, vom Auftraggeber zu bestimmenden Fällen, 

erfolgt eine Aufbewahrung bzw. Übergabe, Vergütung und Schutzmaßnahmen hierzu sind 

gesondert zu vereinbaren, sofern nicht im Vertrag bereits vereinbart. 

 

(9) Daten, Datenträger sowie sämtliche sonstige Materialien sind nach Auftragsende auf Verlangen 

des Auftraggebers entweder herauszugeben oder zu löschen. Entstehen zusätzliche Kosten 

durch abweichende Vorgaben bei der Herausgabe oder Löschung der Daten, so trägt diese der 

Auftraggeber. 

 

(10) Wird der Auftraggeber durch Aufsichtsbehörden oder andere Stellen einer Kontrolle unterzogen 

oder machen betroffene Personen ihm gegenüber Rechte geltend, verpflichtet sich der 

Auftragnehmer, den Auftraggeber im erforderlichen Umfang zu unterstützen, soweit die 

Verarbeitung im Auftrag betroffen ist.  

 

(11) Im Falle einer Inanspruchnahme des Auftraggebers durch eine betroffene Person hinsichtlich 

etwaiger Ansprüche nach Art. 82 DS-GVO, verpflichtet sich der Auftragnehmer den Auftraggeber 

bei der Abwehr des Anspruches im Rahmen seiner Möglichkeiten zu unterstützen. Der 

Auftragnehmer kann hierfür eine angemessene Vergütung verlangen, soweit die 

Schadensersatzansprüche nicht auf einem Gesetzes- oder Vertragsverstoß durch den 

Auftragnehmer beruhen. 

 

(12) Die Auftragsverarbeitung erfolgt nur innerhalb der EU oder des EWR. 

§ 7 Pflichten des Auftraggebers 
(1) Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer unverzüglich und vollständig zu informieren, wenn er 

in den Auftragsergebnissen Fehler oder Unregelmäßigkeiten bzgl. datenschutzrechtlicher 

Bestimmungen feststellt. 



 

   

(2) Der Auftraggeber nennt dem Auftragnehmer den Ansprechpartner für im Rahmen des Vertrages 

anfallende Datenschutzfragen. 

§ 8 Anfragen Betroffener 
(1)  Ist der Auftraggeber auf Grund geltender Datenschutzgesetze gegenüber einer Einzelperson 

verpflichtet, Auskünfte zur Verarbeitung von Daten dieser Person zu erteilen, wird der 

Auftragnehmer den Auftraggeber dabei unterstützen, diese Informationen bereit zu stellen. 

Dies setzt voraus, dass der Auftraggeber den Auftragnehmer hierzu schriftlich oder in Textform 

aufgefordert hat und der Auftraggeber dem Auftragnehmer die durch diese Unterstützung 

entstandenen Kosten erstattet. Der Auftragnehmer wird keine Auskunftsverlangen 

beantworten und den Betroffenen insoweit an den Auftraggeber verweisen. 

(2)  Wendet sich ein Betroffener mit Forderungen zur Berichtigung, Löschung oder Sperrung an den 

Auftragnehmer, wird der Auftragnehmer den Betroffenen an den Auftraggeber verweisen, 

sofern eine Zuordnung an den Auftraggeber nach Angaben der betroffenen Person möglich ist. 

Der Auftragnehmer leitet den Antrag der betroffenen Person unverzüglich an den Auftraggeber 

weiter. Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber im Rahmen seiner Möglichkeiten auf 

Weisung soweit vereinbart. Der Auftragnehmer haftet nicht, wenn das Ersuchen der 

betroffenen Person vom Auftraggeber nicht, nicht richtig oder nicht fristgerecht beantwortet 

wird. 

§ 9 Kontrollrechte des Auftraggebers 
(1) Der Auftraggeber hat das Recht, im Benehmen mit dem Auftragnehmer Überprüfungen 

durchzuführen oder durch im Einzelfall zu benennende Prüfer durchführen zu lassen. Er hat das 

Recht, sich durch Stichprobenkontrollen, die in der Regel rechtzeitig anzumelden sind, von der 

Einhaltung dieser Vereinbarung durch den Auftragnehmer in dessen Geschäftsbetrieb zu 

überzeugen. 

(2)  Der Auftragnehmer stellt sicher, dass sich der Auftraggeber von der Einhaltung der Pflichten des 

Auftragnehmers nach Art. 28 DS-GVO überzeugen kann. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, 

dem Auftraggeber auf Anforderung die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und insbesondere 

die Umsetzung der technischen und organisatorischen Maßnahmen nachzuweisen. 

(3)  Der Nachweis solcher Maßnahmen, die nicht nur den konkreten Auftrag betreffen, kann 

erfolgen durch  

• die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln gemäß Art. 40 DS-GVO;  

• die Zertifizierung nach einem genehmigten Zertifizierungsverfahren gemäß Art. 42 DS-

GVO;  

• aktuelle Testate, Berichte oder Berichtsauszüge unabhängiger Instanzen (z.B. 

Wirtschaftsprüfer, Revision, Datenschutzbeauftragter, IT-Sicherheitsabteilung, 

Datenschutzauditoren, Qualitätsauditoren); 



• eine geeignete Zertifizierung durch IT-Sicherheits- oder Datenschutzaudit (z.B. nach BSI-

Standard). 

§ 10 Unterauftragsverhältnisse 
(1) Die Weitergabe von Aufträgen im Rahmen der in dem Vertrag vereinbarten Tätigkeiten an 

Subunternehmer durch den Auftragnehmer bedarf der vorherigen ausdrücklichen schriftlichen 

bzw. dokumentierten Zustimmung des Auftraggebers. Der Auftragnehmer wird 

Subunternehmer nach deren Eignung sorgfältig auswählen. 

 

(2) Als Unterauftragsverhältnisse im Sinne dieser Regelung sind solche Dienstleistungen zu 

verstehen, die sich unmittelbar auf die Erbringung der Hauptleistung beziehen. Nicht hierzu 

gehören Nebenleistungen, die der Auftragnehmer z.B. als Telekommunikationsleistungen, Post-

/Transportdienstleistungen, Wartung und Benutzerservice oder die Entsorgung von 

Datenträgern sowie sonstige Maßnahmen zur Sicherstellung der Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, 

Integrität und Belastbarkeit der Hard- und Software von Datenverarbeitungsanlagen in 

Anspruch nimmt. Der Auftragnehmer ist jedoch verpflichtet, zur Gewährleistung des 

Datenschutzes und der Datensicherheit der Daten des Auftraggebers auch bei ausgelagerten 

Nebenleistungen angemessene und gesetzeskonforme vertragliche Vereinbarungen sowie 

Kontrollmaßnahmen zu ergreifen. 

 

(3) Im Übrigen liegt ein zustimmungspflichtiges Subunternehmerverhältnis vor, wenn der 

Auftragnehmer weitere Auftragnehmer mit der ganzen oder einer Teilleistung der im Vertrag 

vereinbarten Leistung beauftragt. Erteilt der Auftragnehmer Aufträge an Subunternehmer, so 

obliegt es dem Auftragnehmer, seine datenschutzrechtlichen Pflichten aus diesem Vertrag dem 

Subunternehmer zu übertragen. 

 

(4) Erteilt der Auftragnehmer Aufträge an Subunternehmer, so obliegt es dem Auftragnehmer, 

seine datenschutzrechtlichen Pflichten aus diesem Vertrag dem Subunternehmer zu übertragen.  

§ 11 Haftung und Schadensersatz  
(1)  Im Fall der Geltendmachung eines Schadensersatzanspruches durch eine betroffene Person 

nach Art. 82 DS-GVO verpflichten sich die Parteien, sich gegenseitig zu unterstützen und zur 

Aufklärung des zugrundeliegenden Sachverhalts beizutragen.  

 

(2) Eine zwischen den Parteien in den AGB vereinbarte Haftungsregelung gilt auch für die 

Auftragsverarbeitung, sofern und soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde. 

 

(3) Soweit ein Schaden durch die korrekte Umsetzung des Auftrags oder einer Weisung des 

Auftraggebers entstanden ist, stellt dieser den Auftragnehmer auf erste Anforderung von 

sämtlichen Forderungen Dritter frei und erstattet ihm ebenfalls sämtliche Kosten der 

notwendigen Rechtsverteidigung. 

 

(4) Der Auftragnehmer haftet nur für Schäden, soweit er diese wenigstens grob fahrlässig 

herbeigeführt hat. 



 §12 Schlussbestimmungen 
(1) Sollten die Daten des Auftraggebers beim Auftragnehmer durch Pfändung oder Beschlagnahme, 

durch ein Insolvenz- oder Vergleichsverfahren oder durch sonstige Ereignisse oder Maßnahmen 

Dritter gefährdet werden, so hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich darüber zu 

informieren. Der Auftragnehmer wird alle in diesem Zusammenhang Verantwortlichen 

unverzüglich darüber informieren, dass die Hoheit und das Eigentum an den Daten 

ausschließlich beim Auftraggeber als »Verantwortlicher« im Sinne der 

Datenschutzgrundverordnung liegen.  

 

(2) Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung und aller ihrer Bestandteile – einschließlich 

etwaiger Zusicherungen des Auftragnehmers – bedürfen einer schriftlichen Vereinbarung, die 

auch in einem elektronischen Format (Textform) erfolgen kann, sowie des ausdrücklichen 

Hinweises darauf, dass es sich um eine Änderung bzw. Ergänzung dieser Vereinbarung handelt. 

Dies gilt auch für den Verzicht auf dieses Formerfordernis. 

 

(3) Bei etwaigen Widersprüchen gehen Regelungen dieser Vereinbarung zum Datenschutz den 

Regelungen der AGB über das Kursportal vor. Sollten einzelne Teile hiervon unwirksam sein, so 

berührt dies die Wirksamkeit im Übrigen nicht.  

 

(4) Es gilt deutsches Recht.  

 

(5) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnissen ist der Sitz des 

Auftragnehmers, soweit der Auftraggeber Kaufmann im Sinne des HGB sind oder keinen 

allgemeinen Gerichtstand in Deutschland hat. 

 

(6) Sollten einzelne Teile dieser Vereinbarung unwirksam sein, so berührt dies die Wirksamkeit der 

Vereinbarung im Übrigen nicht. 

 

(7) Der Auftraggeber erkennt diesen Vertrag als Teil der AGB https://www.ultraschall-

akademie.de/agb über die von ihm gezogener Nutzung des „DEGUM-Kursportals“ an. Bei 

etwaigen Widersprüchen gegen Regelungen dieses Vertrages zur Auftragsverarbeitung den 

Regelungen des Hauptvertrages vor. 
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